g Sicherheitsdatenblatt
LA E M M L E gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator UFI Code: KS25-811M-A00P-R657
Handelsname Polyston Felgenreiniger Strong 500mL
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushal-
te)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LAEMMLE Produkte AG
(vormals FRIPOO Produkte AG)
Huferen 8

8627 Gruningen

Schweiz

Telefon: +41 (0) 44936 78 28
E-Mail: vildan.luma@fripoo.ch
Website: http://www.fripoo.ch/

Auskunftgebender Bereich Abteilung Produktsicherheit: Frau Vildan Luma
Tel + 41 798557859 e-mail: vildan.luma@fripoo.ch
1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst Tox Info Suisse
Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich
CH-Notfallnummer: 145 (24 h)
Auskunft: + 41 44 251 66 66 (Mo-Fr 8.00-17.00)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse und- Gefahrenhin-
kategorie weis
3.10 akute Toxizitat (oral) 4 Acute Tox. 4 H302
345 Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
- Piktogramme

GHS07 @
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2020/878/EU

LAEMMLE"

Oil and Chemicals

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025

Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

- Gefahrenhinweise
H302

H317

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Ertastbares (fuhlbares) Warnzeichen ja

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Natriummercaptoacetat

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)
3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile gem. GHS

Kennung Stoffname Einstufung gem. GHS Piktogramme Gew.-%
CAS-Nr. Natriummercaptoacetat Acute Tox. 4 / H302 1-<5
367-51-1 Acute Tox. 4/ H312
Eye Irrit. 2/ H319
EG-Nr. Skin Sens. 1/ H317
206-696-4

REACH Reg.-Nr.
01-2119968564-24-

XXXX
CAS-Nr. Natrium-N-Lauroylsarkosi- Acute Tox. 2 / H330 <1
137-16-6 nat Skin Irrit. 2 / H315 @

Eye Dam. 1/H318
EG-Nr.
205-281-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119527780-39-
XXXX
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LAEMML E"E. Sicherheitsdatenblatt
A - . gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Stoffname Spezifische Konzentrationsgrenzen = M-Faktoren Expositionsweg
Natriummercaptoacetat - - 500 M9/ q oral
1,100 M9/ g dermal
Natrium-N-Lauroylsarkosi- - - >0.05 M9///4h | inhalativ: Staub/Nebel
nat

Verordnung 648/2004/EG liber Detergenzien

Bestandteile Gew.-%

anionische Tenside <5%

Duftstoffe (LINALOOL)

Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmadssiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Massnahmen ein-
leiten. Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beruhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenlider ge6ffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fliessendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf adrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, Alkoholbestandiger Schaum, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fir die Brandbekdampfung
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g Sicherheitsdatenblatt
LA E M M L E gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Loschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ldschwasser nichtin
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Ubli-
chen Vorsichtsmassnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zuruckhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschuttete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kieselgur
(Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Ruckhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- Massnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelUfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine Geféasse,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Beherrschung von Wirkungen

Gegen aussere Einwirkungen schitzen, wie
Frost

7.3 Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2020/878/EU

LAEMMLE"

Oil and Chemicals

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Uberarbeitet am: 20.10.2025

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
keine Information verfluigbar
Relevante DNEL von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Schutzziel, Exposi- Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
Natriummercaptoace-| 367-51-1 DNEL 1.41 mg/m3 | Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
tat strie) sche Wirkungen
Natriummercaptoace-| 367-51-1 DNEL 2.06 mg/kg | Mensch, dermal |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
tat KG/Tag strie) sche Wirkungen
Natrium-N-Lauroyl- 137-16-6 DNEL |70.53 mg/m3| Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
sarkosinat strie) sche Wirkungen
Natrium-N-Lauroy!- 137-16-6 DNEL 20 mg/kg Mensch, dermal |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
sarkosinat KG/Tag strie) sche Wirkungen
Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname Endpunkt Schwellen- Organismus Umweltkomparti- Expositionsdauer
wert ment
Natriummercaptoace-| 367-51-1 PNEC 38 M9y, Wasserorganismen Sldsswasser kurzzeitig (einmalig)
tat
Natriummercaptoace-| 367-51-1 PNEC 3.8H9/,  [Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
tat
Natriummercaptoace-| 367-51-1 PNEC 3.2™M9/,  |Wasserorganismen| Klaranlage (STP) |kurzzeitig (einmalig)
tat
Natrium-N-Lauroyl- 137-16-6 PNEC 0.009 M9/, |Wasserorganismen Susswasser kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat
Natrium-N-Lauroy!- 137-16-6 PNEC 0.001 M9/, |Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat
Natrium-N-Lauroyl- 137-16-6 PNEC 3M9y Wasserorganismen| Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat
Natrium-N-Lauroy!- 137-16-6 PNEC 0.064 M9/,y |Wasserorganismen Suisswassersediment| kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat
Natrium-N-Lauroyl- 137-16-6 PNEC 0.006 mg/kg Wasserorganismen| Meeressediment |kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat
Natrium-N-Lauroy!- 137-16-6 PNEC 0.008 M9/ |terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
sarkosinat nismen
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz
- Handschutz
Schweiz: de Seite: 5/12



Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
2020/878/EU

LAEMMLE’

Oil and Chemicals

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025

Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Ge-
brauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprtfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Aus-
ziehen reinigen und danach gut durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

- Schutzhandschuhe

Art des Materials IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk

Nitril
- Sonstige Schutzmassnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
Bei unzureichender BelUftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig
Farbe gelb
Geruch fruchtig

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | 100 °C

Entzindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht

entztndbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Zindtemperatur >400 °C

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert

6.5-8(20°C)

Kinematische Viskositat

nicht bestimmt

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

in jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

keine Information verfuigbar

Schweiz: de
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g Sicherheitsdatenblatt
LA E M M L E gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Dampfdruck 20 Pa bei 25 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte 0.95-1.05 9/¢ms bei 20 °C

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften nicht relevant (fiussig)

9.2 Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemass GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Mischbarkeit Vollstandig mit Wasser mischbar.

Wassergehalt 93.96 %

Gehalt an flussigen (organischen) 2.277 %

Lésungsmitteln

Festkdrpergehalt 3.78 %

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T|2 (rggxcimal zuldssige Oberflachentemperatur der Betriebsmit-
tel: 300°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fir das komplette Gemisch vor.
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LAEMML E"E. Sicherheitsdatenblatt
A - . gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemass GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Natriummercaptoacetat 367-51-1 oral 500 M9/ q
Natriummercaptoacetat 367-51-1 dermal 1,100 M9/q
Natrium-N-Lauroylsarkosinat 137-16-6 inhalativ: Staub/Nebel >0.05 M9/\/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.
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12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Flr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemass den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

14.8.2 Beférderung gefahrlicher Giiter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen
(ADR/RID/ADN) - Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
nicht relevant
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Sicherheitsdatenblatt

A
LA E M M L E gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Detergenzienverordnung

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Bestandteile Gew.-% Gehalt (oder Bereich)
anionische Tenside unter 5%
Duftstoffe (LINALOOL)

Nationale Vorschriften (Schweiz)

Verordnung uber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen (VOCV)
Das Produkt ist von der Abgabe befreit. VOC-Anteil betragt hdchstens 3 Prozent (% Masse).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsrele-
vant
1.1 Produktidentifikator: Produktidentifikator: ja
UFI Code: RMDY-N0QO0-U005-CPDU UFI Code: KS25-811M-AQ0P-R657

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-

on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstrassen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Strasse)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlussel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
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LAEMML E"E. Sicherheitsdatenblatt
A - . gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
vPVvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.
Beférderung gefahrlicher Guter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen (ADR/RID/ADN). Internationaler Co-
de fur die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prufergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
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LAEMML E"E. Sicherheitsdatenblatt
A - . gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit
Oil and Chemicals 2020/878/EU

Polyston Felgenreiniger Strong 500mL

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Uberarbeitet am: 20.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 20.10.2025 (GHS 2)

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlies-
slich fUr dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschliesslich fir dieses vorgesehen.

Schweiz: de Seite: 12/ 12



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	Auskunftgebender Bereich

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	
	
	
	Ertastbares (fühlbares) Warnzeichen

	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	

	Verordnung 648/2004/EG über Detergenzien
	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Massnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äussere Einwirkungen schützen, wie


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Schutzhandschuhe
	Art des Materials

	- Sonstige Schutzmassnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Mischbarkeit
	Wassergehalt
	Gehalt an flüssigen (organischen) Lösungsmitteln
	Festkörpergehalt
	Temperaturklasse (EU gem. ATEX)



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäss GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	14.8.2 Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	
	


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Detergenzienverordnung

	Nationale Vorschriften (Schweiz)
	Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Haftungsausschluss


